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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Nstert
Mitglieder» der gestzgedendeu Rathe der helvetische» Repuîlss.

Band ZI. N».

Gesezgebnn g.
Grosser Rath, ?- November.

(Fo rtsetz ung.)
Tapani erneuert semen Antrag, daß die Com-

mission über Erwählnng der Pfarrer sobald möglich
ihren Rapport mache, weil diese Wahlen zum Theil
als Feodalrechte den chevorigen Gcrichksherren gehör-
ten, und nun die Feodalrechte aufgehoben sind. Bil-
le ter unterstüzt diesen Antrag, weil ohne ein solches
Gesez die Vcrwaltungskammcrn wählen und dieses
zu Begünstigung der Stadtburger führt. G mûr folgt
und glaubt, die Wahl sollte durchaus den Gemeinden
selbst i'iberlossen werden. Nuce ist gleicher Meinung
und findet die Sache um so dringender, da ein Theil
unsers Volkes die Geistlichen und die Religion sur
eine und dieselbe Sache ansieht; man nehme denn den
Bischöffen das Recht, die Pfarrer zu erwählen, so
werden alle Fanatiker und Schlangen schreien, man
greife die Religion an! Custor folgt Capani's und
Gmür's Antragen. Koch bemerkt, daß die Commis--
sion, van der man einen Rapport fodert, aufgelöst
wurde, weil man einst glaubte, da unsre Verhältnisse
mit äussern Geistlichen noch nicht bestimmt sind, so

könne kein allgemeines Gesez gemacht werden. Man
ernennt eine neue Commission über diesen Gegenstand,
in welch« geordnet werden: Koch, Marcacci, Car-
rard, Legier und Wyder.

Carmintran im Namen der Commission,
welche wegen dem B- Brunisholz in Fryburg
niedergesezt wurde, legt folgenden neuen Rapport
vor, über welchen die Dringlichkeit erklärt wird.

Bürger Gesezgeberl
Die Commission, welcher Sie die Bittschrift des

Burgers Brünisholz zur Untersuchung übergeben ha-
ben, hat die Ehre, Ihnen folgenden Beschlussesent-
Wurf vorzutragen;

Der grosse Rath an den Senat!
^n Erwägung, daß nach dem Gesez der Natur

und des Geblütes unehliche Kinder ein unwider^prech-
«ches Recht auf die Guter ihrer Essern haben, und!

Litzcrn, den si. November.'

es grausam wäre, sie eines Fehlers wegen zu strafen,
woran sie unschuldig sind, sie dieses Rechtes zu be-
rauben und sie im Elend zu lassen.

In Erwägung, daß die Lage des Bittwerbers um
so mehr zu begünstigen ist, well sein Vater ungeheu-
rathet war, und eine reiche Erbschaft hinterließ, wo-
von ein Drittel der Einkünfte für die Armen; ein Drittel
für den Unterricht der Jugend und das übrige zur
Beförderung armer Patrizier zu Staatsämtern be-

stimmt war.
In Erwägung, daß durch Aufhebung des Pa-

triziats die Fonds und Einkünfte dieses lezten Drit-
tels keine Bestimmung mehr haben, und also natür-
iich dazu dienen müssen, dein Kind des Erblassers
sein Schiksal zu verbessern, da jenes in äusserst dürft»«

gen Umständen sich befindet.
Aus diesen Beweggründen nnd in Rüksicht ande-

rer Thatsachen und Rechte, welche diese Bitte unter-
stützen, und zw Gunsten dieses Sohnes Theilnahme
an den von seinem Vam für die Armen genrachten
Stiftungen fodcrn,

hat der grosse Rath beschlossen?

Es ist dem Bürger Dominik Brünisholz als Bei-
stener eine jahrliche lebenslängliche Pension von 18
neuen Louisd'or bewilliget, die aus den von seinem

Vater für Beförderung armer Patrizier gestifteten
Einkünften zu bezahlen sind.

Capa ni fodert, daß diesem Bürger das''Einköm-
men der ganzen 20000 Thaler, welche für die Oiigar-
chen bestimmt waren, zugestanden werden. Nuce und
Billeter unterstützen diesen Antrag. Carmintran
glarrbt, da die Republik die Stelle des Vaters gegen
diesen Bürger einnehme, so sey es hinlänglich, wenn
demselben die erfoderliche Unterstützung, die derselbe

von seinem Vater zu erwarten gehabt hatte, zugestan-
den werde, und diesem sey der Antrag der Commis-
sson völlig einsprechend. Gmür sagt, entweder hat
der Bittsteller als natürlicher Sohn Recht zum Erb
oder aber nicht; — hat ers, so würde ihm das ganze
Erb zugehören; hat ers nicht, wie es wirklich der Fall
ist, so ist eine billige Unterstützung hinlänglich, und
in dieser Rüksicht stimmt er zum Rapport. Graf



stimmt Gmür un-d folglich dem Gutachten bei. Kühn
glaubt, wir k> nneii ein Gut, das einer gewissen Klasse

von Bürgern zugeordnet wurde, nicht ohne gehörige
Untersuchung als Nationalgut ansehen und darüber

Verordnungen treffen, er begehrt daher vor allem aus

einen Rapport über das Eigenthum dieser 'Summe,
ob sie Nationalgut seyn solle oder aber nicht. We-
ber alaubt, die Sache sey leicht zu entscheiden; das

Batnziat sey mausetodt, kann also nichts mehr best-

ten, alo gehört diese Summe entweder dem Sohn
oder der Nation; er glaubt, ersteres sey der Natur
der Sache am angemessensten. Ca rtierist überzeugt,

daß der Staat natürlicher Erbe der ehemaligen Hakri-

zier ist, und der Bittsteller nur auf Unterstützung An-

spräche zu machen hat,, daher stimmt er zum Gmach-
t?n. Fjerz ist gleicher Meinung, weil, wenn alles

den Armen geschenkt worden ware, der Bittsteller gar
keine Ansprache hatte machen dürfen. Der Rapport
wird unverändert angenommen.

'Ums Direktorium fodert 20000 Franken für das

Kriegsministeriulu zu Wiederherstellung der Milizen.
Dein Begehren wird einmüthig entsprochen.

?^ns Direktorium, übersendet eine die Einziehungs-
art der Auflagen betreffende Bothschaft (Sie ist be-

rei't abgedrukt m n. XV.)
Nuce fodert Nicdersetzung einer Commission von

Mitgliedern über diesen Gegenstand, Hub er folgt.
Domini beachrt Verweisung an die schon vorhandene

Finanzcommission. H über beharret auf einer neuen

C"mmiss!on, weil die frühere Commission schpn ausge-

löst ist; dieser leztt Antrag wird angenommen nnd -n

die Commission durch die Versammlung selbst geord-
net? Carrard, Zimmermann, Cartier, Gy-
sendürfer und Escher.

^Da keine Gutachten mehr vorhanden such, so

werden Bittschriften in Berathung genommen,
E Schwörer, ein Mezger aus Tübingen, der

in Basel vcàrathet ist, begehrt das helvetische

Bürgerrecht oder wenigstens Schuz in der Ausübung
der Gewerbsfreiheit. Ans Cartiers Antrag geht

man zur Tagesordnung, begründt auf das Gejez über

^ ^Dch Vorsteher der Gemeinde Straubenzell im Kt.
Sentis fodcrn, daß ihre Gemeinde in einen emz-gen

Distrikt eingetheilt werde. S ch lumps fodert Ver--

Weisung an die allgemeine Eintheilungskommission.

Der Antrag wird angenommen.
^ ^ ^

Der Rath von Lausanne begehrt, daß niemand

von der Emquartirung befreit, und alle Bürger gleich-

massig an allen Lasten Theil nehmen, auch wünsüft er

von einer Munizipalitât abgelöst zu werden. Nuce
will entsprechen und solche Beamten, welche öffentliche

Kassen uff Haus haben, einzig von der Emquartirung
ausüchmen. C a p a ni fodert Vertagung. S e c r e t a n

will ohne Ausnahme der ganzen Bittschrift entsprechen.

Kühn folgt und will daher diese Bittschrift zur Aus-

Übung dem Direktorium übersenden. Gmür stimmt
Kühn bei und will den Erundsaz der Gleichheit in
den Beschwerden als Gesez bekannt machen. Car-
rard folgt Kühn. Marcacci unterstüzt Gmur's
Antrag. Kuhns Antrag wird angenommen.

Auf Hub er s Antrag wirb die Ernennung eines
neuen Staats boren dem Senat und dem Direktorium
offiziell angezeigt.

Erlach er fodert, daß die Stimmzähler immer
ohne Ausnahme über das Stimmenmehr entschei-
den, damit die Secretaires am Bureau sitzen bleiben
kcnneü. Seerctan glaubt, dieses sey dem Regle--
ment zuwider. Marcacci glaubt, Erlachcrs Antrag
sey im Reglement gegründet. S e eretan zieht seine
Meinung zurük. Erlachcrs Antrag wird angenommen.

Simonin von Bülle, Kt. Fryburg, begehrt das
Schloß Vuipens für ein Erziehungsinstitut. AufHu«
bers Antrag wssb diese Bittschrift dem Direktorium
zugewiesen.

Herzog v. Efing en begehrt Urlaubsverlange«
rung bis zum 24. November, die ihm gestattet wird.

Nicl. Salz mann von Bern bilk!« daß ihm
sein.- unehsich gcbohrne Schwester ihr Vermögen te»

stamentlich überlassen könne, weil ihm dasselbe als
Entschädigung für Abwartuug in ihrer Krankheit die«
ncn soll. Nuce fodert Verweisung ans Direktorium,
Erlach er folgt, Secretan stimmt bei, will aber
dabei erkläre», daß der Staat dieses Erbe nicht für
sich begehre. H über will der Bittschrift unter der
Bedingung entsprechen, wenn keine nähern Verwandte
vorhanden sind. Dieser Autrag, wird angeuoinmen.

Das Direktorium averse,ndet einige Bittschrift
ten von P-rsönen die sich heuralhen wollen, ungeach«
cet sie früher im Ehebruch Kinder erzeugt haven.
Man geht zur Tagesordnung.

L. Büttle rv. Rücdilen, Distrikt Münster, so«

dert Abschaffung der Feodallast, genannt das Mann«
ieheü — Auf Marcaccis Antrag wird der Gegen«
stand vertaget.

Einige Bürger von Lausanne begehren Entschä«
digung für die Aushebung des Ehrschatzes. Die Bitt«
schrift wird dem Senat zugesandt.

Ein Bürger von Stasis, im Kanton Freiburg,
begehrt Entschädigung wegen perlohrner Salzpacht.
Carmin trän begehrt Tagesordnung, weil der Gc«
gknständ richterlich sey. Cap a ni fodert Vertagung.
Iomtnl fodert Verweisung ans Direttorium. Pan«
chaud begehrt Verweisung an eine Komn..ssien.
Bourgeois stimmt für Capani. H uler umerstüzt
Iommis Antrag, welcher angenommen wird.

Der Unterst,-tthalter von Dietwyl fodert für einen
Bürger der schon 30 Jahr im Lande ist, das Bür«
gerrccht. Weber fodert Tagesordnung, weil das
Gest; hierüber schon gemacht ist. Secretan folgt
diesem Antrag welche? angenommen wird,

î E«t Bürgte aus sem Brisgau fvo«rt Erlaubniß



eine Schweizerbürgerin Heurachen zu dürfen. Custor
fodert Tagesordnung, bis der Bittstell r seinen Tauf-
schein vorweift. Ander werih glaubt der H-ttnath-
schein sey nothwendig und stimmt in dieser Rukftchr
auch zur Tagesordnung. Hübe r fodert Vertagung.
Bourgeois foberr Tagesordnung in Rükstcht dee

Fr mdcngefttzes. A n der wer r h stimmt nun Hubern
bei, weil das Heem. enqcftz nichiö von Heueather
sagt. Kühn stimmt Bourgeois bei, weil durch das
Heuralhen sich einer haushablich niederlaßt. Weber
folgt, eben so auch Secretan, wttl die sich nie
verlassend n F.enz-t kn nicht unverehlicht oleiben sollen
A » verwert h beharret. Carraed und Koch
folgen Bou geo s, d ssen Antrag anginomnien-wird.

Z2 Ne.geim istcr von Zürich begehren Entscha-
digung für die au'gchobnen Ehbaften. Auf Enters
Antrag wird die Bittschrift der Kommission über
Ehehaften zugewiesen.

B- Pluß in der Gefangenschaft zu Bern klagt
üb r oligarchischen Druk und fodert nach Luzcrn zur
Uneeisuchung geführt zu werden. Augspurgcr er
kmrr daß dieses ein verfolgter Patriot sey, und will
der Bittschrift entsprechen. Koch denkt, wenn schon
e ncr einst in der Revolution gefangen gesessen habe,
so sey dies kein Schild für künftige Vergehen. Der
B. Piuß ist eines Diebstahls an den Staatsgeldern
uno gegenrevolutionatrer Unternehmen angeklagt, er
host also, man werde den konstitutionellen Rechts-
gang nicht unterbrechen wollen, und fodert Tm
geeortnung. Fierz schaudert immer wenn er von
einem Gefangenen hört der schon zwei Monath gefan
gen sizk, und will also eine Einladung um Befehlen--
nigung dieses Prozesses abgehen lasse«. Cust or folgt
Koch. Huber denkt es werde bei uns gehen wie
überall, daß die Patrioten unter den Handen anders
denkender Richter nicht eben gut fahren können, in
dessen da der Gegenstand richterlich ist, so stimmt er
der Tagesordnung bei. Nuce wundert sich daß wir
den Dbcr^erichlshof vorstellen wollen, und stimmt
also zur Tagesordnung, welche angenommen wird.

I. C M ehr er aus Sachsen, fodert Handwerks
und Hcurathchrechcit für seine Person. Man gehl zur
Tagesordnung, begründet auf das Fremdengescz.

B Boß von Bern, Patrullenwachter, fodert
feines Sgjährigen Allers wegen Unterstützung. Die
Billlchi fe wird dem Direktorium zugewiesen.

Die Bürger von Otenhausen im Kt. Luzcrn fodem
von einem Grundzins befreit zu werden, der ihnen
wegen Einzäunung von Gutern aufgelegt wurde. Die
Btttschnft wird dem Senat zugewiesen.

Die Gemeinde Raterswyl begehrt eine eigene
Gemeinde ausmachen zu dürfen. Akermann foSerc
Tagesordnung. Koch fodert Verweisung in eine Com-
mission, weil diese kleine Gemeinde sich über ungleiche
VercheUuug der Beschwerde mit der Gemeinde Seon,

zu der sie bisher gehörte, klagt. Rellstab unterstüzt
Lkermanns Antrag, welcher «ngenommcn wird.

A. Küttei von Schwyz fodert 6oc> Gülden, die
er bei seinem Eintritt in ein Kloster demselben be-

zahlte. Auf Erlach er s Antrag geht man zur Ta-
geöordnung.

Das Direktorium übersendet die Bittschrift eines

B. Merciers von Morsee, der eüM in seinem Gut
liegende» Todtenacker zu kaufen wünscht. Erlach er
fodert, daß diese Veraussenmg durch öffentliche Ver-
steigenmg geschehe. Bourgeois sagt, es sey nur
um Bestätigung eines schon unter der alten Regierung
gemachtes Kaufs zu thun, und will also entsprechen.

H üb er will ohne weiters der Bittschrift entsprechen.

Secretan begehrt nach Bourgeois Erklärung eine

UnkersuchungskoMtUiffion, welche angenommen und in
dieselbe geordnet werden: Bourgeois, Ger mann
und Spengler.

Zehen Gemeinden des Distrikts Challans, die sich

um hohe Preise von alten Beschwerden loskauften 5

fodern die Rükerstattung dieser Loàufungssumme.
Auf Kochs Antrag geht man zur Tvgesordnung.

Senat, 7- November.

Präsident: Bertholiet.
Crauer legt folgenden Bericht vor?
Die Majorität der Kommission, die der Senat

zur Untersuchung der Resolution u d er die Feodal?
rechte niedergesezt hat, fühlt es lebhaft, daß der

Beschluß des grossen Rathes nicht ganz ohne Fehler ist.

Sie hätte gewünscht, daß in einigen Artikeln meyr
Bestimmtheit sich befände; daß die Summe, die zur
Entschädigung der Partikularen w. cisoderlich »r, gft
nau wäre angegeben worden; daß zwischen denen, die

den zehnten und diejenigen die de-n eiiiten ^heel des

Betrags bezahlten, ein Unterschied statt hatte; daß

endlich die Grund - und Bodenzinft, welche in Na-
tnrprodukten, und denjenigen, die in Geld entrichtet

wurden, auf gleiche Art müßten losgekauft werden.

Allein der Drang der Umstände ist so stark, daß mair
auf diese Schwierigketten keine Rükstcht nehmen ka-rr.

Der Landmann sowohl als der Eigenthumer der Fco-
dalrechte müssen einmal wissen, woran sie sind. Km ch

die Annahme des gegenwärtigen Bcichlusses werden

beide sehen daß die Gejezgeber Helocttens sowohl

den Landbauer, soviel es die Umstände zulassen, zu

erleichtern, als die E-genthumer, die durch die Ab-

schaffung der Feodalrechte leiden, zu enljchadlgeir

krachten.

Die Feinde der Rpubsik, die bei diesen Leuten

gefiisseittlich. und nnermüdet immer neue Bejv gniffe

in Betreff dieses Gegenstandes zu erwecken s> .pn,
werden viel von ihrem gâiichm E-nff°ffe au das

so leicht irre zu jährende Volk verliehren : liwch, wan»



wir die Resolution verwerfen, die Ruhestörer
oder die Aufwiegler allenthalben ausstreuen würden r
das gesezgebende Corps verlange die Fwdallasten nicht
abzuschaffen; der Landmann der dieselben vorher in
Natura bezahlt, müsse in Zukunft es ebenfalls thun,
und dabei die Abgaben die in dem Finanzsystem be

griffen sind, entrichte». Duzn kömmt noch em Um
stand, der uns nicht weniger antreiben soll, den B.'
schluß so geschwind als möglich zu genehmigen. Laut
eines Arrete des Direktoriums müssen die dieSjahri-
gen Bodcnzinse in Natura geliefert werden. Bürger
Senatoren, wir komme» alle in dieser Sache über
ein, daß es nämlich Bsdenzinse gebe, die höchst un
gerecht sind, und die nicht nur nicht mehr können in
Natura gefodekt werden, sondern die man nicht ein
mal loskaufen darf; dergleichen sind die Bodenzmft,
die auf neue Einschlage, auf urbargemachtes Land u
s. w. sind gelegt worden. Die meisten dieser Boden-
ziuse sind in wenig Tagen verfallen. Wenn wir bei
Resolution verwerfen, so werden sie ohne Aufschub
und ohne Gnade eingezogen werden. Bürger Sena-
toren, können die Geldgeber Helvetiens. obne sich

einer himmelschreienden Ungerechtigkeit schuldig zu
machen, so etwas zugeben? Doch ich will den Se
nat nicht langer aufhalten; ich seh- woyl,.daß ich
anfange mehr meine Gefühle, als die Gründe die
die übrigen Glieder der Majorität zur Annähme der
Beschlusses bewogen haben, auszudrücken.

Sie werden aber meinem flüchtigen Bericht müm>
lich noch beifügen, was ich etwa zu sagen vergessen

habe, so wie ich mir vorbehalte, wahrend der.Erör
terung des Beschlusses vielleicht noch einiges für die

Annahme der Resolution zu sprechen. Soviel im Na-
men der Majorität. Die Minorität der Kommission
wird ihren Rapport selbst erstatten.

Augustin i legt hierauf folgenden Besticht einer
der zwo Minoritäten, belangend die Resolution über
die Zehenden, Feodal- und Bodenzinse, vor.

Das Eigenthum war seit seiner Einführung bei
allerlei polizircen Staaten so heilig, daß einer der hel--

denmüthigsten Freiheitsmartirer, einer der aufgeklarte--
sien Menschenkenner, allen Erdbewohnern als die erste

aller geselligen Wahrheiten zurief: Das Eigenthum des
Mitmenschen schinahlcrn, des einen Nutzen durch den

Schaden des andern Eigenchümers vergrößern, ist

der Natur noch mehr zuwider als der Tod, als der
Schmerzen, und mehr als alles dasjenige, was im-
mer dein Leibe und den anssern Dingen zuflössen möch-
te. Wer also des andern Eigenthnmers Nutzen an
sich zieht, der untergrabt bis zum Schutt die Gesell
schgft der Mensa.,en. Dann ist die angegebene Gleich-
heit ein unbedeutendes Wort, und das Recht des
Starkem und des Feinern ist unterm Scheine der Her-
siellung der unserausserlichen Menschenrechtt so gefähr-
tich als der willkürliche Machtsprach des eigensinnigen

Despoten, dessen man sich erwarten müßte. Roch
heute erstaunt niemand, wenn er liefet: daß ein Tyran
Caraealla willkürlich das Eigenthum des Pflügcrs und
des Lehnmeisters an sich gezogen, und den gerechtesten
Vorstellungen keine andere Antwort, als mir dem Dar-
zeigen seines Degens diese gegeben habe : so lang ich

diesen hab, wird mir kein Geld abgehen. — Sie sind
verschwunden (Dank dem Schöpfer, den Erlösern der
Freiheit) sie sind verschwunden diese unglüllichen Zei-
cen der Knechtschaft. Die Ochsen des frommen
Landmannes werden nicht mehr willkürlich, tirannisch
vom Pfluge allergnadigst weggenommen. Alle Staats-
Willkür ist für allzeit von dem freien Boden Helvetiens
verbannt. Vermog dem yten Artikel der Constitution
kann der Staat nie seine Hände nach dem Privateigen-
chum ausstrecken. Der einzige Fast der Unentbehrlich-
kelt für den allg cmcinen Brauch unter dem ausdrükli-
che» Bedingnisse einer gerechten Entschädigung ist aus-
genommen. Der izte Art. zeigt seinen Unwillen wi-
der die Grundlasten, aber er verlangt die Loskaufung.
Das Wort: Loskaufen drükt genugsam aus, daß der
billige Werth solle gegeben werden ; sonst wäre es keine

Loskaufung, sondern eine unentgelbliche Abschaffung,
wenigstens um einen Theil davon. Diese unlaugbaren
Grundsatze vorsusgesezt, ja selbst nach der Erzlehre
der Natur und der ttrregel des banner-Iiommo (die
auch ein Satz jedes biedern Republikaners ist) und der
barin besteht : niemand zu verletzen, jcdein das Geini-
gc zu geben, schliesset die Minderheit vermittelst eines
oiiematischen Vemunftschlusses, daß die vorgelegte Re-
solution nicht könne angenommen werden; denn

Ist der Zchenden nicht ein wahres Eigenthum der
Zehensenbesm.er, so soll er ohne einige Bezahlung ab-
geschafft werden. Der Staat hat kein anderes Recht
auf das Privateigenthum, als für die.nöthigen Abga-
den, vermog des inen Artikels der Constitution, diese

Abgaben aber müssen verhaltliißmssslg alle Bürger
gleich treffen, und vermag des yten Art. im Falle ei-
ner Unentbehrlichkeit für allgemeinen Brauch, allein
nur mit einer gerechten Entschädigung. Sage man
nicht, daß p. E. des Werthes nur eine kleine Sum-
me sey. Der Staat hat weder für wenig noch für viel
ein anderes Aecht auf das Privateigenthum. Der y te

Art. sezt fest : Der Staat hat kein Recht anf das Pri-
vateigenthum. Das Wort: kein schliesset alles aus,
das Wort: aufPrivareigenthum schliesset alles Eigen-
thun: ein. Denn die a vom Hundert sind eben sowohl
des Eigenthümers, als die übrigen y8, wenn der
Zehenden nicht ein Eigenthum des Besitzers ist. In
diesem Falle kann die Resolution nicht gerechtfertigt
werden, oder der yte Art. der Constitution müsse lau-
ten : der Staat hat ein Recht auf das Privatcigenthum
bis auf 2 p. C- Er sagt aber im Widerspicle : der

Staat hat kein Recht, sohin gar keines, weder viel,
noch wenig.



Ist aber der gehenden kein wahres Eigenthum der
Zehendbesitzern? so muß ihnen der wahre Werth die-
ses Eigenthums gegeben werden; er muß losgekauft
werden. Da aber der Staat nur iZ für eines des
jährlichen Zinses zahlt, so nimmt mau in allen Gegen-
den Helvetieus dem Eigenthümer den gten Theil sei-
nes Eigenthumes. In Wallis wo jedes Pfund an
Birnzins, laut dem 55 Gesetze i Ref. für ein Kapital
von zo gefchazt werden soll, nimmt man dem Eigen-
thümer die Hälfte seines Eigenthumes weg. In den
welschen Kantonen aber 2 Fünftel des Eigenthumes,
weil sie nur 3 P. C. Renten trage». Und so ist aber-
mal auch in dieser Hypothese der yte Art. der Crnsti-
tution, der dem Staate ke n Recht auf das Privatei-
genthum laßt handgreiflich verlezt, und in die im
izten Art. vorgeschriebene Loskaufung um den 4ten bis
halben Theil des Eigenthums willkürlich Einbruch
gethan.

Mit diesem aber noch nicht genug ; dieser so um
den 4ten Theil wenigstens verlezte Eigenthümer muß
noch hernach um die ihme zugekommenen 3)4 seines
Zehendeigenthuwcs nach Marchzahl jährlich um desto
mehr Auflagen zahlen, weil der Staat von den Ze-
hendpflichtigen kummerlich den Zehenden zweier Iah-
ren, als Loekaufungssumme bezicht; hingegen 15 für
eins der gemeinen Rente den Zehendbesitzern bezahlt;
dem Zehendpuichtigen aber ist diese Nachlassung eine
wahre Schenkung weil er im Erbfalle, Einkaufung,
und allen Acqui sitionsangelegenheiten, immer das ze-
hendpflichtige Gut um so viel wohlfeiler hat ange-
nommen.

Diese Schenkung, dieser Gewinn bereichert nicht
den Armen; diese wohlfeile Abschaffung der Zehenden
ist ihm.vielmehr schädlich. Ich setze: verarme Bauer
besizt'eine Wiese von 1000 Pf. die er nöthig hat, um
ein Aeckercheu von 250 Pf. anzubauen. Ich setze nun,
sem Acker trage ihm 4 durch 100 jährlich ein, so wirft
der Zchenden 1 Pf. fur seinen 250 Pf. werthen Acker
ab. Das konnte.er in Natur geben von dem, was er
enierndrct; nun muß er 5 Pf. Loskaufung baar dar-
zahlen, und muß für seine loc-o Pf. werthe Wiesen
glijahxlich 2 Pf. baar dargeben, wovon er um einen
beträchtlichen Theil würde befreiet seyn, wenn der
Staat nicht bei yc> Millionen (wie im grossen Rath
gejagt wurde) Zehendencapital durch diese Resolution
embuhete, welches wohl pstaftert, dem Staat ein jähr-
liches Einkommen von fünftyalb Millionen ausmach-

wu">
Arme» an Auflagen merklich erleichtern

sind die emvfehlungswürdigste, zahl-
reiste estasse, die verdient den vaterlichen Blick der
Sejezgebcr. Allein ich bemerke mit Wehmuth, daß
vieje chesolution auch den Ariuenanstalten einen Vier-
m wenigstens ihres Zehenden - und Bodenzins- Eigen
rhums und sohin ihnen auch diese Hoffnung um so
viel weg nehme. O! nie kann der Dcnkspruch des

grossen Menschenfteundes genug wiederholt werden,
der rief: 0! möchte doch jeder Gesezgeber zuerst arm
gewesen senn.

D-e Minorität kaun auch diese Oekonsmie des
Staats nicht loben, der vom 1 Jan. 1798 angefangen,
schon Zinsen soll, da hingegen die. Zehendpflichtige,
die doch den diesjährigen Zchenden in Handen haben,
erst nach 4 Monaten seit der Bekanntmachung dieses
Gesetzes zu Zinsen anfangen. Art. 17 und 11.

Die Minorität kann dieses Betragen nicht mit
der Sicherheit des Eigenthums, «och mit dem Systeme
der Gleichheit vergesellschaften, als der Staat laut
Art. 22 w lln-- 20 für eines der Geldbodenzinse für
den Eigenthümer bezieht, demselben aber nur 15 zm
kommen laßt, sohin einen Viertel dieses fremden Ei-
genthumes für sich behalt, (Art. 24) welches skraks
wider den yten Art. der Const. laufte, und einen sehr
mißlichen Eindrur machen wird, um so mehr da gleiche
Schiksale der Kirche und den Armen bestimmt sind
Die Minorität kann sich nicht vorstellen, warum die
Zchenden Art. 3, auf Land, welches noch in der Hand,
des Urbarmachers ist, nicht auch sollten die bestimmte
Entschädigung bezahlen, wenn ihnen Staats - oder
Gemeindgut zum Urbarmachen, mit Bedingniß des Ze-
henden durch ein kuapb/wuà gegeben worden ist»

Die Minorität fürchtet, daß das Wort : wirk-
lich, im 5ten Art. Anlaß zu Schwierigkeiten geben
mochte, weil viele zehendpflichtige Aecker wirklich
mit Klee, oder dergleichen angesaet sind, sohin wirk-
stich keinen Zehenden bezahlen.

Gefährlich scheint der Minorität noch der Inhalt
des 23ten Art. der die Titel auffodert, wenn er einen
Besitzer wider die Grundregeln der Rechtsgelehrsamkeit
zu einem Actor umschaffen, und der, einem Besitzer
anklebenden Rechtszüge berauben wollte; weil oft
durch Feuersbrunst und Zufalle die Titel verlorengehen,
sas Recht der Poseffion der Verjährung dennoch im-
mcr schützen das Eigenthum soll.

Solche Begriffe zwingen einer Minorität den

Schluß ab, für die Vecwecffung der Resolution zu
stimmen.

Muret endlich, der eine zweite Minorität der
Commission bildet, trägt folgende Meinung vor: Ich
verwerfe den Beschluß in Folge der ziemlichen Grund-
satze, die mich zur Annahme des frühern und ersten

über diesen Gegenstand stimmen ließen. Meine Vcr-
werfungsgrunde sind folgende:

Die Schweiz war in eine grosse Zahl unabhängi-
gcr souverainer Staaten getheilt; jede Regierung
hatte besondere Defriedigungsquellen der öffentlichen
Bedürfnisse und Staatsausgaben. In einigen Can-
tonen waren es die Zchenden und Feoöaistasten, die
die Staatscaffen bereicherten; unstreitig drükten diese

übermaß-gen und ungleich vertheilten Lasten jchwer
auf der nüzlichsien Classe des Volkes, aber wenigstens

war der Landmann und Güterbesitzer, hatte er ein-
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ms? dieselben bezahlt, von allen western Abgaben frei, z vorhanden find, nnd die grossentheils aus ihrem Evil
Der Augenblik, in welchem das gothische Gebäudes trag erkauft wurden, könnten zu dieser Entschädigung
der Feodalitàt zusammenstürzen sollte, ist endlich ge- '
komnren. Die Revolution hat das Volk berechtigt zu
hoffen, und durch die Constitution ist die Hoffnung
bestätigt worden, daß es nicht langer unter dem
schändlichen Joche seufzen sollte. Die Konstitution
verlangt, daß ein neues, für ganz Helvetieu glem--
förmiges und mit dem Venn gen, den Einkünften und
Genüssen jedes Bürgers in Verhältniß stehendes Aus-
tagensystem, die Stelle der bisherigen Befriedigungs-
quellen einnehmen sollte. — Aus dem, Gesichtspunkt
der Auflagen betrachtet, muß also die Nation als ein
Volk angesehen werden, das so eben erst in Gesell--

verwandt werden; allein ich will dieses nicht sooeru;
die Nation soll diese Besitzungen behalten, aber was
ich wünsche, was ich sehr nachdruklich wünche, we l
ich es fur gerecht halte, ist, daß von dem Gutcrdc?
ßtzer nur so viel gefedert werde, als der Staat vc?
darf, um die Privatbesitzer zu entschädigen; alles was
darüber ist, scheint m.r ungerecht zu seyn; die Nach»
ävtll und kann nicht wolle», sich auf Unkosten ein s
einzelnen Theils ihrer Kinder, auf Unkosten der ar-
-new Lanobauer bereichern.

Da u n aber nach dem Urtheil sachkundiger Man?
ner, die zwei vom Hundert, die als Loskauf oes Ze?

fchaft zusammentritt; alle Burger muffen, eben so henden gesodert werden, hinreichend sind, u.n die oon
gleiche Verpflichtungen und gleiche Lasten lragen,iParricuiaren be egenen Zehende» zu entschädigen, sa?
wie sie hinwieder glei e Rechte besitzen. Mithin!rum will man auf der andern Seile fur den Gr nd?
müssen auch alle ehemaligen Kantone gleichmäßig-zins eine Loeiachuug federn, die bei weitem die Sum?
von ihren bisherigen Austagen befreit werden, umune übersteigt, welche »ochiveudig seyn wird, um die
zu den neuen Bedürfnissen des Staates alle gleich-ì Parti ularbesitzcr von .Grundzinse» zu brachen,
mäßigen Beitrag zu leisten. - Es ist klar, daß da die Nation eine weit bd?

Ans diesem Grundsätze, dessen Wahrheit ver-,?trächtlichere Menge Grundzinse besiz., als dre Prioa-
nünftigerweise nicht bestritten werden kann, folgt,? ken, und da sie ihnen dieselben gerade nur eben so

daß die Zeheuben und Feodaiabgaben ohne alle Ent-choch bezahlt als sie ihr selbst bezayU werden, die Na--
srhädigung gctilget werden sollten, denn wie könnte rion einen sehr beträchtlichen re nen Gewmn davon
ein Theil von Hetvetien die Auflage,, der neuen Republik zieht. Und wel^m Gewinn! Die Gerech.igkeil er?
und nberdieß auch noch die Lasten der alten tragen.,heischt demnach, daß die Loskausung sowohl der Ze?

Umsonst würoe >uan den Emwurf machen, Zehen--hendcn als der Grundzinse vermindert und die Summe
den und Feodallastcn waren keine Auflage, sondern des Errrags derjenigen angenayert werde, deren die
eine Schuld; das hiesse durch Worte antworten wol-z Nation zu den von ihr zu lcisteuven Zahlungen be?

ken, wo es so wesentlich ist, daß man die Sache al-'darf. Diese Betrachtungen reichen yin, um mich zu
kein im Auge behalte. Unbestreitbar ist es, wenig- Verwergung der Resolution zu bestimmen. Wann
stcns für denjenigen Theil dieser Gefalle, die dem aber auch diese allgemeinen Rüksichten mcht hiurei?
Etaare gehörten, daß dieselben nur als Auflagen besuchend waren, so wurden die verschiednen Fehler des
trachtet werden konnten, denn keine andern Abgaben, Details nur die Annahme unmöglich machen,
keine andern (bedeutenden) Hilfsquellen' besaß derj Ich snrde, daß gar kein Unterschied zwischen den'
Staat. Umsonst würde man den Landmann durch so emphttcotischen oder contractuelle» Grunozmfen, oie
feine Unterschiede überreden wollen; ihm ist daran ge- Folge eines gegenseitigen Vertrages, u»o om duckten
legen, wie viel, nicht wie er zahlen soll. Und um ooer Feodaigrundzinsen, die gewiß miuder remen Ur-
wie viel starker wird diese Betrachtung, wenn man sprungs sind, gemacht ist.
sich das Gemälde, das ich jczt nicht wiederholen trill,
aller Ungerechtigkeiten, alles Betruges und aller Gc-
waitthatigkeiren, die beim ersten Ursprung sowohl als
spater bei Enthebung jener Gefalle siaer fanden, ins
Gedächtniß zurulrufeu will.

Es ergiebt sich also, daß in Fölge eine» strengen

Der 6. uno 7. Art. handeln von den zeheudbaren
und wirklich den Zehenden zahlenden Guwru; was
bedeutet dieser Ausdruk k ein Beweis wie unbestimmt
verseh e sey, ist, daß wenn es um seine Auslegung
im T-enme zu chun ware, wahrscheinlich nicht viel
weniger Meinungen als Mitglieder seyn wurden, ^eh

Anwendung der Grundsatze, die Feodaiabgaben soll- glaube wohl, daß er aus die dem Guterbe,.tzer gun-
ten ohne Entschädigung" aufgehoben werden, und sttgsie Weise soll ausgelegt werden, aber immer wueoe
wurde die-Nation diese Abgaben alle selbst besitzen, es besser seyn, wenn die Sache klar ware,
so würde ich auch, darauf anzutragen, kemen Augen-s Eben d efer 51e Arc. cnchau noch eitle andere auf-
blik Austand nehmen; allein ein Thell derselben wird'fallende Unbestimmtheit, deren Resultat sur euuge
von Partieularen besehen (ich begreife unter dieser Theile von chewecieu >ehr lastig sei,» mujzee. Es
Benennung auch Korporationen und Gemeinheiten), heißt: die zehendbaren Güter, dle wirklich den großen
dirft müßen entschädigt werben, die Nation kann Zeheiide.i mir dem zehnten oaer e.lsteu schell ms
diese Entschädigung nicht übernehmen; die National- Ertrags bezahlten, sind gehalten dem Staat zwei
domaine», die besonders in den Theilen Hclvetiens,.vom Hundert des Werths folder Srmldsiucke
welche von jenen Abgaben am meisten gedrutt werde«/.als Loskausungssumme zu euMchten.



Woher diese Vermischrmg der Guter, die de»

Zehuten zum zehnten, nur denen die
^

ihn zum
eilfren Theil des Ertrags bezahlten? Daß derjenige,
der den zehnten Theil schuldig ist, zwei vom Hundert
bezahle, mag angehen, es ist sicher nicht zu wemg;
aber warum sol! Der der den. Zehnten nur zum ellsren
Theil des Ertrags, was einen Unterschied von we«.ig-
'sic»s nenn vom Hundert ausmacht, schuldig ist, ans

gleiche Weise bezahl.»? Dieses Verhalten^ wird sich

in dem Aahlungscalcui für jene Guter wwder finden,
die den Zehnden nach einem geringern Maaßstabe
schuldig sind; es wird daraus z. B. folgen, daß der-

jenige der den Zehnten zum fünfzehnten Theil schuldig
ist, weniger in der Gegend zahlet-, wird, wo der solle
Zehnten zum zehnten Theil, als in derjenigen, wo
der volle Zehnten zum eilfren Theil berechnet tvird.
So wird der Bewohner des Leman, wo der volle
Zehnden zum..eilften Theil gerechnet ist, wen» vom
ganzen Zehnden die Rede ist, eben so viel, und wenn
von einem nach dem vollen Zehnden berechneten Vcr-
haltniß die Rede ist, mehr zahlen müssen als der Be-
wchncr von Gegenden, wo der Betrag dieser Abgabe
starker war. Sollte diese Ungleichheit nicht fur fia,
allein zu Verwerffung der Resolution hinreichen?

Im 22. Art. wird gesagt, die in Geld verwan-
dessen Grundzinse sollen nach dem 2osten Pfenning zu
Gunsten der Nation losgekauft werden, und durch den
24. Art. ist die Nation alle Particulärbesitzer von
Grundzinsen, Mithin auch der in Geld verwandelte»,
nur »ach dem rgtcn Pfenning zu entschädigen schuldig;

Es ist dieß wenigstens ein grosser Mangel an Ge-
nauigkeit. — Ich suhle es, und gewiß uiemans kaun
mehr wie ich überzeugt seyn wie wichtig es ist, baß
das Schiksal der Feodaladgaven entlieh entschieden
werde; der Ungewißheit, oer Unruhe die darüber
herrschen, muß ein Ende gemacht werom, die Nation
bedarf Hilfsquellen und Wie Mittel/ihr solche zu ver-
schaffen, muffen mit Beschleunigung ac.sgcsunsen wer-
den. Ich hare diese Betrachtungen wohl scwogêr
und so gewichtvoi! sie auch seyn mögen, ic> haben sie

mich dennoch zur Annahme der Resolution nicht be-

stimmen können.
Ich glaube selbst, daß die, welche baares Geld

beabfichten, ihren Zwek durch diese Resolution nicht
erreichen werden. Die Güterbem.wr, von einem ihr
Vermögen ubcrsieigeüden Löökaufpreis belaste-, wer-
den aile durch Schuldverschreibungen zahlen, oie nach
mchrern Iahren erst zahlbar sind, wahrend sie sich
beeilt haven würden, einen Lockaufpreis der ihre
Kräfte nicht überstiegen harte, baar wenigstens zum
Theil zu zahlen. U id wenn überdem das Vaterland
Geld vedarf, so bedarf es mehr noch des Zutrauens
und der Liede seiner Kinder. Laßt uns nicht anstehen,
einen Beschluß zu verwcrffe», dessen Fehler der grohss
Räch zweifelsohne verbessern wird. Ich stimme zu
Verwerffung des Beschlusses. (Die Forts, folgt.)

' V 0 l l z j eh u n g 6 d ire k t o r i u in.

Da6 VollzichuttqMrektorium der helvetischen
Republik. '

Erwägend, daß die dermaligcn, sowohl inner«
als äußern Umstände der R Pnblik mehr wie jemals
ein wachsames Auge der Poi-zei erfodern, um alle
Mittel zu eindecken, durch welche Sie Uebclgesimnen
aus b.n Gemeingeist wirken, denselben irre leiten und
verderben können;

Erwägend, daß unter allen diesen Mitteln kein
gefährlicheres sey, als Wenn falsche Neuigkeiten, treu«
Wie Vorgebungen und Eingebinigen aller Art iu der
Abstehe das Zutrauen des Volkes abzuwenden, und
den Gang der Regierung zu hemmen, durch Journale
und öffentliche Blätter mitgetheilt werdest;

In dem festen Vocsaz den Uebel» vorzubeugen,
die ans einer laugern Nachsicht entspringe» können,
und sich deshalb der ihm durch das Geftz vom Zten
November ertheilten Gewalt zu bedienen;

Beschließt:
1) Die Journale, Zeitungen und öffentliche Blatt

ter aller Are, die irgendwo in der ganzen helvettt
sehen Republik gedrukt werden, stehen unter der uns
Mittelbaren Aufsicht der Polizei.

2) Um derselben Wirksamkeit zu verschaffen, sol»
ien die Verfasser von Blattern bemeldter Art gehal«
ten seyn, ein Exemplar derselbe» dem Polizeinumster,
und r.n anderes dem vollziehenden Direktorium zu-
zusende». -

z) Den Regierungs - und Unterststthaltern und
Agenten soll autgetragen seyn, auf die regelmässige
Eiusendung der i» ihren Bezirken herauskommenden
Blatter zu wachen.

4 Diese beide» Exemplare sollen in der ganzen
R pudük postsrei seyn. Dasjenige welches für das
Direktorium bestimmt ist, soll den Herausgebern auf
tun gewöhnlichen Fuß bezahlt werden.

5) Dem Justiz - und Polizei - Minister ist die
Bekanntmachung und Vollziehung des gegenwärtigen
Bescywffes aufgetragen.

Also beschlossen in Luz rn den siebenten Winter»
monat des Iahs Eintausenb sieben hundevt acht und

»zeunzlg. 1798.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
(U u.y Laharpe.

Im Namen des Direktoriums der Gen. See.

Mousson. '

Zu drucken, publiziren und zu vollziehen anbefohlen,
l Der Minister der Justiz und Polizei,

F. B. Meyer.
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